
 

 

Turngau Rhein-Westerwald 

Offene Gaumeisterschaft im Rope Skipping 

Einzel-Wettkampf für Anfänger (vormals E4) 

 

Termin:   26.03.2023 

Uhrzeit:   ab 09.30 Uhr: Hallenöffnung und Einspringen 

     10.00 Uhr:    Kampfrichterbesprechung 

10.30 Uhr:  Wettkampfbeginn 

 

Ort:   Rundsporthalle Hachenburg 
   Lohmühle  

   57645 Hachenburg 
 

Veranstalter:  Turngau Rhein-Westerwald 

Ausrichter:   TuS Nister 

 

Meldeschluss:  28.02.2023 

 

Meldegebühr: 6 € pro Einzelstarter (Anfängerwettkampf) am Wettkampf vor Ort bar (auch 

zu zahlen, sofern gemeldete Teilnehmer der Veranstaltung fernbleiben) 

    

Meldung:  Per beigefügtem Meldebogen an: v.schmelzer17@web.de 

 

Kampfrichter:  Jeder teilnehmende Verein sollte für je 3 gemeldete Springer mindestens 

einen Kampfrichter stellen, der die notwendige D-Lizenz besitzt.  

 

 

Es dürfen keine Drahtseile und Long Handle bei diesem Wettkampf benutzt werden! 

 

Folgende Rope Skipper dürfen nicht mehr an dem Anfänger-Einzelwettkampf teilnehmen: 

Alle Springerinnen und Springer, die in einer Gau- oder Verbandsmeisterschaft (AK I-V) mehr 

als 330 Punkte erreicht haben, dürfen ab dem darauffolgenden Jahr nicht mehr bei einem 

Anfänger-Wettkampf starten.  

 



Die Vergabe der Medaillen erfolgt in beiden Wettkampfklassen separat (Turngau R/WW und 

offen). 

 

Wettkampfbeschreibung Anfängerwettkampf:  

- 30 sec Speed,  

- 30 sec Criss Cross,  

- 60 sec Speed 

- Compulsory  

 

Neue Alterseinteilung für alle Wettkämpfe 

AK 6  6 – 8 Jahre,  

AK 5 9 - 11 Jahre,  

AK 4 12– 13 Jahre,  

AK 3 14 - 15 Jahre  

AK 2  16-18 Jahre 

 

Wer im Wettkampfjahr (01.01. -31.12.) das Alter der jeweiligen AK erreicht, wird dieser 

zugeordnet.  

 
Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos nach DSGVO:   

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Wettkampf um eine öffentliche Veranstaltung 
handelt. Wir behalten uns vor, Bild- und Tonaufnahmen von Beteiligten und Gästen sowie 
Ergebnislisten zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen, zu verarbeiten und zu 
verbreiten soweit diese nicht im Einzelfall widersprechen. Rechtsgrundlage ist dabei Art 6 Abs. 
1 Lit. f DSGVO. 

 


